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Allgemeine Richtlinien des Gemeinderates 

1. Grundsatz und Zweck

Im Auftrag des Gemeinderates werden unter dem Namen „Mosaik“ zweimonatlich 

Gemeindenachrichten veröffentlicht. Sie dienen der Information der Einwohnerschaft 

über das politische und kulturelle Gemeindeleben wie auch zur Publikation von amt-

lichen Nachrichten.  

Das „Mosaik“ steht den Gemeindebehörden, der Gemeindeverwaltung, den Schulen, 

der Einwohnerschaft, den ortsansässigen Vereinen, politischen Gruppierungen und 

Parteien, den Landeskirchen und der Kirche ETG sowie bestimmten Institutionen im 
Rahmen der nachfolgenden Richtlinien und des Redaktionsstatuts zur aktiven Nutzung 

zur Verfügung.  

2. Verbindliche Dokumente

Strukturierung, Inhalt, Grundsätze und Verantwortlichkeiten sind in folgenden, vom 

Gemeinderat genehmigten, Dokumenten festgelegt: 

 Allgemeine Richtlinien des Gemeinderates

 Redaktionsstatut

 Gliederungstabelle (Anhang 1 zum Redaktionsstatut)

 Merkblatt für Beiträge im „Mosaik“ (Anhang 2 zum Redaktionsstatut)

 Merkblatt für Inserate  (Anhang 3 zum Redaktionsstatut)

3. Publikation

Herausgeberin ist die Politische Gemeinde Bachenbülach. 

Das „Mosaik“ erscheint 6 x jährlich (Doppelnummern Dezember/Januar, Februar/März, 

April/Mai, Juni/Juli, August/September und Oktober/November) jeweils auf Ende des Vor-

monats und wird kostenlos an alle Haushaltungen und Firmen in Bachenbülach verteilt. 

Für auswärtige Personen besteht die Möglichkeit das Mitteilungsblatt im Abonnement zu 

beziehen. Die Bewirtschaftung der Adressen obliegt der Gemeindeverwaltung.  
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4. Redaktion

Die redaktionelle Verantwortung für das „Mosaik“ wird einem Redaktionsteam übertra-

gen. Dieses hat sich an ein selbst erarbeitetes, vom Gemeinderat genehmigtes, Redak-

tionsstatut zu halten. 

Das Redaktionsteam bestimmt im Wesentlichen anhand der eingegangenen Artikel den 

Inhalt der Doppelausgaben. Es ist keine Reporterstaffel und kann nicht zur eigenen 

Berichterstattung über Anlässe verpflichtet werden. 

Das Redaktionsteam wird vom Gemeinderat bestimmt und besteht aus 

 LeiterIn der Abteilung Präsidiales
 Vertretung des Gemeinderates

 Fachperson Druckvorstufe (Layout/Satz), mit beratender Funktion

Fotoredaktion 

Für das Erstellen und die Gestaltung des Umschlags wird ein Fotoredaktor/eine Fotore-

daktorin bestimmt (ohne Einsitz im Redaktionsteam). 

5. Finanzielles

Die Produktions- und Verteilkosten trägt grundsätzlich die Politische Gemeinde. 

Das Redaktionsteam bestimmt und veranlasst die kostengünstigste Verteilung der Publi-

kationen.  

Veröffentlichungen im Rahmen der redaktionellen Vorgaben sind kostenlos mit folgenden 

Einschränkungen: 

 Die Primarschule trägt die Kosten für die Seiten der Schule

 Veranstaltungsanzeigen von autorisierten Vereinen, Organisationen, Interes-

sengemeinschaften und politischen Parteien werden einmal gratis publiziert.

Weitere Publikationen sind kostenpflichtig.

 Kommerzielle Inserate sind kostenpflichtig

Kostenpflichtige Publikationen werden nach folgenden Ansätzen verrechnet: 

● Ganze Seite Fr. 200.00 

● Halbe Seite Fr. 100.00 

● Kommerzielle Inserate gemäss Anhang 3 zum Redaktionsstatut

Das Inkasso für alle kostenpflichtigen Publikationen erfolgt durch die Gemeindeverwal-

tung. 
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Die Vertretung des Gemeinderates wird für ihre Redaktionsarbeit entschädigt. Die 

Höhe dieser Entschädigung regelt der Gemeinderat auf Antrag der Redaktion.  

6. Inhalt

Gestaltungskonzept, Gliederung, inhaltliche Grundsätze und Vorgaben etc. sind in einem 

vom Gemeinderat genehmigten Redaktionsstatut, bzw. in Anhängen dazu, festgehalten. 

7. Produktion

Die Gestaltung (Layouting) und die Produktion erfolgen extern. 

Der Gemeinderat bestimmt auf Antrag des Redaktionsteams den Produktionsbetrieb und 

ist Vertragspartner des produzierenden Betriebes. 

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinien ersetzen alle bisherigen und treten per 1. Dezember 2020 in Kraft. 

___________ 

Genehmigt durch den Gemeinderat mit Beschluss Nr. 141 vom 29. September 2020

Gemeinderat Bachenbülach 

Michael Biber Hans Lüssi 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 




